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Wurgermriſer und Rath der Ftad
Swickau fugen hiermit zu wiſſen was maſſen wir mit ſonderbaren Mißfallen vernehmen muſſen/
daß unſers in dem am z1. Jay abgewichenen 1706. Jahres ergangenen offentlichen Anſchlag
enthaltenen Jerboths ungeachtet die darinnen und ſonſten verbothene Barten- und Zeld—
Sieberey nicht nachlaſſen/ ſondern mit Entwendung der Held- und Garten-Fruchte ſon—

derlich des Grautes auf denen Stadt-Zzeldern fortgefahren werde; Wann dann zu deſſen Jerwehrung
zulangliche Wnſtalt zu machen wir von unterſchiedenen/ die dergleichen Dieberey entweder bereits erlitten

oder annoch befahren/ angelanget worden und wir ihnen hierunter an HGanden zu gehen uns umb ſoviel
deſto mehr vor ſchuldig erachtet/ da uns ohnedem ſolchen ſtraffbaren Unfug zuſteuern/ Obrigkeitlichen Amts
halber gebuhren will: ls werden hierdurch alle und iede unſere Burger Einwohner und Schutz-Jerwand
ken auch iedermanniglich/ wer ſich bey hieſiger Stadt und unter unſerer Jurisdiction aufhalt inſonderheit auch
diejenigen ſo ſich des Zerchen-Streichens gebrauchen nochmahln bedeutet/ auch alles Ernſtes und Zleiſes
vermahnet und verwarnet daß ſie ſich hierunter in acht nehmen und vor aller Meld- und WartenDieberey oder
Entwendung der Baume Satzweyden Kruchte und Vewachſe auch der Ausſchneidung der eraut-Haupter
ingleichen der Jerreiſſung und egtragung der Zaune Jehage und Schrage-Stangen wie nichts weniger
die Sleiſchhauer und andere ſo Jiehe halten der Aushukung der Wieſen/ Jraß-Warten und gehegten gzßelder/
gantzlich enthalten auch denen Ahrigen etwas dergleichendurchaus nicht aeſtatten weniger ſie darzu verleiten/oder
daſſelbe heiſſen oder auch das Beſtohlene von ihnen annehmen ſollen. Pie wir denn darauf genaue acht zu haben

und was etwa dennoch dieſem unſern Jerboth zuwieder vorgenommen werden mochte/ zu hinterkommenein und an—
dere Anſtalt verfuget da denn diejenigen welche auf dergkichen Enfug betreten oder ſonſten daß ſie hierinnen ver—
brochen uberfuhret wurden deßhalber nach Beſchaffenhüt des Jerbrechens mit dem Yarren-Hauſel/ oder Werf—
fung durch den Korb oder auch auf andere hartere Art mit vier-oder ſechswochentlicher Befangniß oder auch mit
Gandes-Jerweiſung ohne Anſehen und Ausnahme auchohne alle Vachlaſſung beleget und beſtraffet werden ſollen.
Wamit auch manniglich ſich deſtobeſſer hiernach zuachten ſich vor Straffe und Ungelegenheit zu huten und mit der

Unwiſſenheit nicht zu entſchuldigen haben moge haben wr gegenwartiges Patent deßhalber fertigen und zum of—

fentlichen Druck bringen auch anunterſchiedenen Ortenofentlich anſchlagen laſſen ſowol zu Lhrkund unſer und ge—
meiner Stadt-nſiegeldarunter aufgedrucket. So geſhehen zu Zwickau den i9. Septemb. Anno io7
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	Wir Bürgermeister und Rath der Stadt Zwickau fügen hiermit zu wissen, was massen wir mit sonderbaren Mißfallen vernehmen müssen, daß unsers in dem am 31. May abgewichenen 1706. Jahres ergangenen öffentlichen Anschlag enthaltenen Verboths ungeachtet die darinnen und sonsten verbothene Garten- und Feld-Dieberey nicht nachlassen ... werde ... Als werden hierdurch alle ... verwarnet, daß sie sich hierunter in acht nehmen ...
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